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§16
Die örtlichen Volksvertretungen gehen sich eine Ge

schäftsordnung.

A b s c h n i t t  I I I

Die ständigen und die zeitweiligen Kommissionen 
der örtlichen Volksvertretungen

§ 17
(1) Die Volksvertretungen haben entsprechend den ört

lichen Verhältnissen für die einzelnen Gebiete des poli
tischen, wirtschaftlichen und kulturellen Aufbaus ständige 
Kommissionen zu wählen.

(2) Die ständigen Kommissionen sind Organe der Volks
vertretungen und die wichtigste Organisationsform der 
Tätigkeit der Abgeordneten zwischen den Tagungen.

(3) Die ständigen Kommissionen werden von den Volks
vertretungen geleitet und sind ihnen verantwortlich und 
rechenschaftspflichtig.

(4) Die ständigen Kommissionen wirken mit bei der 
Vorbereitung der Beschlüsse der Volksvertretungen und 
unterbreiten den Volksvertretungen ihre Vorschläge. Sie 
kontrollieren die Durchführung der Gesetze, Verordnun
gen, Beschlüsse und anderen staatlichen Anordnungen 
durch den Rat und die Fachorgane.

§ 18
(1) Die ständigen Kommissionen sind verpflichtet, ihre 

Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit der Bevölkerung 
zu lösen.


